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Erwägungen

E. 1
Im Laufe des Jahres 2002 hat die bei der Kontrollstelle akkreditierte GWG-REVISION AG
beim Finanzintermediär FI AG, Zürich, eine Revision nach dem Bundesgesetz vom 10.
Oktober 1997 zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor (GwG, SR 955.0)
durchgeführt und die Ergebnisse im Revisionsbericht vom 3. Juli 2002 festgehalten. In
Bezug auf die Identifizierung der Vertragspartner nach Art. 3 GwG hielt die
GWG-REVISION AG in ihrem Bericht fest: «Die Identifizierung der Vertragspartner
wurde lückenlos anhand Passkopien vorgenommen» und «die Identifizierung der
Vertragspartner wurde lückenlos anhand Handelsregister-Auszügen oder gleichwertigen
Dokumenten vorgenommen».

E. 2
Nach den allgemeinen verwaltungsrechtlichen Regeln kann eine Polizeibewilligung
namentlich dann widerrufen werden, wenn der Bewilligungsträger gegen
Bewilligungsauflagen verstösst (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, 2. Aufl., Zürich 1993, S. 171; Knapp, Grundlagen des
Verwaltungsrechts, Basel 1983, S. 141; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, 6.
Aufl., Basel 1986, S. 233). Der Widerruf der Bewilligung setzt nach dem
Verhältnismässigkeitsprinzip bei erstmaligen Verstössen eine grobe Pflichtverletzung
voraus (vgl. zum Bankenbereich: Bodmer/ Kleiner/Lutz, a. a. O., N. 23 f. ad Art. 18-22
BankG). Im vorliegenden Fall ist der Verstoss der GWG-REVISION AG gegen die
Bewilligungsauflage zwar nicht zu bagatellisieren, stellt aber keine grobe Pflichtverletzung
dar. Ein

E. 3
Entzug der Bewilligung wäre deshalb unverhältnismässig. Die Kontrollstelle erachtet es als
angemessen, die GWG-REVISION AG zu verwarnen und ihr für allfällige zukünftige
Pflichtverletzungen den Bewilligungsentzug anzudrohen. 3.a. Wer eine Polizeibewilligung
beansprucht, unterstellt sich damit gleichzeitig der Aufsicht der Behörde, welche die
Bewilligung erteilt. Die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht durch die Bewilligungsbehörde
gilt mithin grundsätzlich als durch den Bewilligungsinhaber veranlasst. b. Gemäss Art. 1 in
Verbindung mit Art. 2 der Verordnung vom 16. März 1998 über die Gebühren der
Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei (GwG-GebV, SR 955.22) erhebt die
Kontrollstelle für Verfügungen im Rahmen des GwG Gebühren, die demjenigen auferlegt
werden, welcher die Verfügung veranlasst. c. Die GWG-REVISION AG ist eine von der
Kontrollstelle akkreditierte Revisionsstelle und steht somit bezüglich der
Polizeibewilligung unter der Aufsicht der Kontrollstelle. Die seitens der Kontrollstelle
festgestellten Mängel rechtfertigen die Intervention und den Erlass der Verfügung. [244]



Erläuterung der Redaktion, die nicht im Zitat selbst vorhanden ist: DUFI = ein der
Kontrollstelle direkt unterstellter Finanzintermediär, im Gegensatz zu den
Finanzintermediären, die einer SRO angeschlossen sind.

E. 4
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